
Sektionschef Sen. h. c. Mag.
Dr. Herb J. Pindur 

am 2. August 1982 verstorben
Herb J. Pindur trat nach Ablegung der Reife
prüfung am 19. Dezember 1946 als Beamter 
des gehobenen Verwaltungsdienstes beim 
Amt der niederösterreichischen Landesre
gierung ein. Nebenberuflich studierte er 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Wien, wo er am 9. Mai 1951 zum Dr. jur. pro
moviert wurde. Seine Übernahme in den 
rechtskundigen Verwaltungsdienst erfolgte 
mit Wirkung vom 1. April 1952.
Am 19. Februar 1958 kam Mag. Dr. Pindur in 
das Bundesministerium für soziale Verwal
tung, in dem er ab 1959 die Abteilung für 
legislative, normative und internationale An
gelegenheiten des Fürsorge- und Wohl
fahrtswesens leitete.
Anläßlich der Errichtung des Bundesmini
steriums für Gesundheit und Umweltschutz 
(1.2.1972) ergab sich die Notwendigkeit, für 
die Behandlung der Lebensmittelangele
genheiten, der Veterinärverwaltung und des 
Umweltschutzes mit Rücksicht auf die be
sondere Bedeutung dieser Aufgabenberei
che eine Sektion einzurichten. MR Mag. Dr. 
Pindur wurde mit dem Aufbau und der Lei
tung dieser Sektion betraut. Seine Ernen
nung zum Sektionschef erfolgte mit Wirk
samkeit vom 1. Jänner 1974.
Der Genannte hat sich der ihm übertrage
nen Aufgabe mit beispielgebendem Einsatz 
gewidmet. Er war maßgeblich an der Schaf
fung des auch international als vorbildlich 
geltenden Lebensmittelgesetzes 1975 so
wie einer Reihe dem Schutz vor gesund
heitsschädigenden Einflüssen dienender 
Verordnungen, u.a. über Konservierungs-, 
Färb-, Füll- und sonstige Zusatzstoffe für 
Lebensmittel, beteiligt und hat für eine best
mögliche Ausrüstung der Bundesanstalten 
für Lebensmitteluntersuchung gesorgt. 
Weiters hat er sich um die Errichtung und 
Verselbständigung der Bundesanstalt für 
Lebensmitteluntersuchung in Salzburg, den 
Neubau der Bundesanstalt für Lebens
mitteluntersuchung in Graz und die Errich
tung einer EDV-Anlage an der Bundesan
stalt für Lebensmitteluntersuchung und 
-forschung in Wien große Verdienste erwor
ben. Durch die organisatorische Gestaltung 
der Veterinärverwaltung in der derzeitigen 
Form gelang ihm die Schaffung eines wirk
samen Instrumentes zur Bewältigung der

Aufgaben im Bereiche des Veterinär
wesens.
Auf dem Gebiete des Umweltschutzes 
konnten unter der initiativen Leitung des 
Genannten die Grundlagen für eine moder
ne österreichische Umweltpolitik erarbeitet 
werden. Da das Bundesministerium für Ge
sundheit und Umweltschutz auf dem er
wähnten Gebiete mangels gesetzlicher 
Grundlagen nicht durch Rechtsvorschriften 
agieren kann, werden z.B. über Emissions
und Immissionsgrenzwerte sowie Doku
mentations- und Auswertungsmethoden 
Richtlinien erstellt, die als wissenschaftlich 
akkordierte Entscheidungsgrundlagen all
gemein besonderen Anklang finden und 
eine wesentliche Vorarbeit für die in Aus
sicht genommene rechtliche Neugestaltung 
des Umweltschutzes in Österreich dar
stellen.
Dem unermüdlichen Wirken Mag. Dr. Pin- 
durs, das auch in zahlreichen Publikationen 
und Fachreferaten seinen Niederschlag ge
funden hat, ist es zu danken, daß trotz stärk
sten Beharrungstendenzen tradierter 
Entscheidungs- und Rechtsstrukturen ein 
wichtiger erster Durchbruch in der Novellie
rung zum Bundesministeriengesetz 1973 
gelungen ist.
Sein 1980 publiziertes Werk „Eine Strategie 
für den österreichischen Umweltschutz“ , 
das den Notwendigkeiten eines zeitgemä
ßen Umweltschutzes ebenso wie den föde
ralistischen Strukturen unseres Staates 
Rechnung trägt, ist zu einem unverrück
baren Maßstab für die Ausgestaltung des 
staatlichen Umweltschutzes in Österreich 
geworden.
Besonders verdienstvoll bemühte sich Mag. 
Dr. Pindur um die Einführung der Umwelt
verträglichkeitsprüfung von Großprojekten 
(B 223 -  Flötzersteigstraße, Kamptalkraft
werke, Donaukraftwerk Hainburg).

Sektionschef Mag. Dr. Pindur wurde für sein 
hervorragendes vorbildliches Wirken zum 
Wohle der Allgemeinheit wiederholt ausge
zeichnet. Es wurde ihm mit Entschließung 
vom 15. November 1970 das Goldene Ehren
zeichen für Verdienste um die Republik 
Österreich verliehen. Der Souveräne Malte
ser Ritterorden würdigte seine Leistungen 
durch die Verleihung des Offizierskreuzes 
„pro merito Melitensi“ am 16. Dezember 
1970 und durch die Verleihung des Groß
kreuzes des Verdienstordens am 27. Okto
ber 1981. Mit Entschließung vom 21. Mai 
1981 erfolgte die Verleihung des Großen
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Goldenen Ehrenzeichens für die Verdienste 
um die Republik Österreich.
Die Veterinärmedizinische Universität Wien 
verlieh ihm am 29. Jänner 1982 die Würde 
eines Ehrensenators.

Sektionschef Mag. Dr. Pindur war ein Mann 
von hohem menschlichem Format. Das 
Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz hat durch seinen Tod einen 
schweren Verlust erlitten.

Unfallversicherungsbeiträge bei mehreren Jagd
oder Fischereipachtungen

VGH 2249/80 vom 11.6.1981 und 2247/80 vom 26.6.1981

Beitragsrechtlich stellen § 72 Abs. 7 ASVG 
bzw. § 30 Abs. 6 BSVG Sonderregelungen 
zur Ermittlung der Beitragsgrundlage für 
zwei Gruppen unfallversicherter Personen 
dar: einerseits für solche, für die weder ein 
Betriebsbeitrag gemäß § 72 Abs. 1 lit.a 
ASVG bzw. § 22 Abs. 2 lit.a BSVG, noch ein 
Beitrag gemäß §§ 51 oder 74 ASVG ermittelt 
werden kann, und andererseits für Perso
nen, deren land(forst)wirtschaftliche Tätig
keit in der Ausübung der sich aus einer 
Jagd- oder Fischereipachtung ergebenden 
Berechtigung besteht. Im Zusammenhang 
mit den genannten, die Unfallversicherung 
regelnden Normen sind dem zuletzt genann
ten Tatbestand solche Personen zu unter
stellen, die einen land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb im Sinne des Landarbeitsgesetzes 
vom 2.6.1948, BGBl. Nr. 140, auf ihre Rech
nung und Gefahr führen oder auf deren 
Rechnung und Gefahr ein solcher Betrieb 
geführt wird und deren land(forst)wirtschaft- 
liche Tätigkeit (in diesem Betrieb) in der 
Ausübung der sich aus einer Jagd- oder 
Fischereipachtung ergebenden Berechti
gung besteht.

Betrachtet man diesen zweiten Tatbestand 
des § 72 Abs. 7 ASVG bzw. § 30 Abs. 6 BSVG 
mit diesem Hintergrund, so wird zunächst 
deutlich, daß der Akzent der Regelung nicht 
auf dem Ausdruck „einer“ liegt. Mit der 
Qualifizierung des Ausdruckes „einer“ als 
unbestimmter Artikel ist die strittige Frage 
noch keineswegs gelöst. Denn gleichgültig, 
ob man den Ausdruck „einer“ als Zahlwort 
oder unbestimmten Artikel versteht, bleibt 
die Frage offen, ob für Personen, deren 
land(forst)wirtschaftliche Tätigkeit im Rah
men eines land(forst)wirtschaftlichen Be
triebes, der auf ihre Rechnung und Gefahr 
geführt wird, in der Ausübung der sich aus

mehreren Jagdpachtungen ergebenden Be
rechtigung besteht, den nach § 72 Abs. 7 
ASVG bzw. § 30 Abs.6 BSVG zu ermitteln
den Beitrag nur einmal oder je nach der Zahl 
der Jagdpachtungen mehrmals zu entrich
ten haben.
Diese Frage ist im Gesetz nicht ausdrück
lich gelöst.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts
hofes ist einerseits eine einheitliche Be
trachtungsweise der Unfallversicherungs
und Beitragspflicht geboten und anderer
seits für die Frage der einfachen oder mehr
fachen (einheitlich zu lösenden) Unfall- 
versicherungs- und Beitragspflicht das Kri
terium der einheitlichen Betriebs
organisation ausschlaggebend.
Der Pächter mehrerer Jagdgebiete hat nur 
dann mehrere Beiträge nach & 72 Abs. 7 
ASVG bzw. § 30 Abs. 6 BSVG zu entrichten, 
wenn er die sich aus diesen Pachtungen er
gebenden Berechtigungen auch in mehre
ren land(forst)wirtschaftliche Betrieben aus
übt, nicht aber dann, wenn er die in der Aus
übung dieser mehrfachen Berechtigungen 
bestehenden land(forst)wirtschaftlichen Tä
tigkeiten in einem einheitlichen land(forst)- 
wirtschaftlichen Betrieb verrichtet.
Die im § 72 Abs. 7 ASVG bzw. § 30 Abs. 6 
BSVG vorgesehene Sonderregelung, wo
nach -  in Abweichung von den obgenann
ten Beitragsnormen -  eine unabhängig 
von der Betriebsgröße zu ermittelnde Bei
tragsgrundlage vorgesehen ist, und zwar 
nicht nur für jene Pflichtversicherten, für die 
kein Betriebsbeitrag ermittelt werden kann, 
sondern auch für Jagd- und Fischereipäch
ter im Hinblick auf den von anderen land- 
(forst)wirtschaftlichen Tätigkeiten unter
schiedlichen Betriebsgegenstand, kann 
nicht als sachlich ungerechtfertigt erachtet 
werden. (3358/4/81)

201

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichs Fischerei

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: 35

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Sektionschef Sen. h. c. Mag. Dr. Herb J. Pindur am 2. August
1982 verstorben 200-201

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1943
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=41631
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=221148

